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Kostentabelle OFFH Schule Schuljahr 2026/2027 
 
 
 
 
 

 Monat Quartal 

1.-2. Klasse CHF 1900.- CHF 5700.- 

3.-4. Klasse CHF 2000.- CHF 6000.- 

5.-6. Klasse CHF 2100.- CHF 6300.- 

7.-9. Klasse CHF 2200.- CHF 6600.- 

 
 

Mittagessen/Betreuung CHF 600.- Quartal / 7.-9. Klasse *1 
CHF 500.- Quartal / 4.-6. Klasse 
CHF 350.- Quartal / 1.-3. Klasse 
CHF 150.- Quartal / nur Betreuung 

Schulmaterial CHF 250.- Quartal 
CHF 150.- Quartal / 1.-3. Klasse 

Anmelde-/Administrationsgebühr CHF 750.- 

Infrastrukturkosten CHF 900.- anteilig Schuljahr 

Besondere Aktivitäten/ 
Schullager/Ausflüge/Anlässe 

CHF 200.- Quartal 
CHF 125.- Quartal / 1.-3. Klasse 

Laptop wird durch den Schüler gestellt  

Individuelle zusätzliche Förderung/Betreuung ab CHF 400.- (nach Absprache) *2 

Geschwisterrabatt  10% auf Schulgeld des jüngeren Kindes 

Zahlungskonditionen zahlbar im Voraus quartalsweise / 
monatsweise 

 
 
*1 Das Mittagessen ist verpflichtend; Ausnahmen gelten ausschliesslich bei nachgewiesenen Intoleranzen. 
*2 Individuelle Förderung /Betreuung kann vom einfachen bis mehrfachen Tarif gewählt werden und ist für     
Kinder mit besonderem Förderungs- und/oder Betreuungsbedarf. 
 
 
 
St. Gallen, 01.08.2026 
 
Änderungen vorbehalten 
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Allgemeine Bedingungen: 

 
 
1. Schulgeld Zahlungskonditionen 
 
Die Rechnungen für das Schulgeld werden immer quartalsweise im Voraus ausgestellt und 
fällig. Für zusätzlich Leistungen werden separate Rechnungen erstellt. Tarifänderungen 
vorbehalten. 
 
2. Vertragsdauer.-abschluss 
 
Der Vertrag wird mit der Anmeldung rechtskräftig und für eine unbestimmte Dauer 
abgeschlossen. Er kann von beiden Parteien schriftlich gekündigt werden. In den ersten zwei 
Monaten entscheidet die Schulleitung in Zusammenarbeit mit der Lehrperson über die 
definitive Aufnahme der Schüler. 
 
3. Kündigungsfristen 
 
Es besteht eine Kündigungsfrist von drei Monaten auf Ende eines Schulquartals (Ende: 
Oktober/Januar/April/Juli). Der Eintritt ist jederzeit möglich. 
 
4. Leistungsumfang  
 
Das Schulgeld bezieht sich auf den vertraglich vereinbarten Unterricht. Weitere Leistungen 
wie besondere Betreuung und Förderung, werden im Voraus vereinbart und separat 
verrechnet. 
 
5. Absenzen 
 
Bei Absenzen können keine Ermässigungen gewährt werden. 
 
6. Versicherung 
 
Die Schüler sind durch die Schule nicht Unfall- und Haftpflicht versichert.  
 
 
 

 


